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eigentiimer), zugleich aber auch in der Moglichkeit, den Perimeter auch
auf Gebiete mit Bautitigkeit auszudehnen. Nur noch solche Gebiete
bleiben aulBlerhalb des Beizugsgebietes, die weder einer baulichen Er-
ginzung noch einer Grenzinderung bediirfen.

Damit kann in der Regel das gesamte Gebiet einer Gemeinde dem
gesetzlichen Zusammenlegungsverfahren unterstellt werden. So erhalten
wir die beste Grundlage zur Erfiillung der FForderung der Ortsplanung
(Erstellung von AusfallstraBen, Ausscheidung von o6ffentlichen Grund-
stiicken usw.). Bei rascher, baulicher Entwicklung ist die eventuelle
Durchfithrung einer besonderen, auf das engere Baugebiet beschrinkten
Umlegung im Rahmen des ganzen Unternehmens nicht ausgeschlossen;
desgleichen die IFestlegung von Bauzuschliigen in Gebieten mit groflen
offensichtlichen Mehrwerten.

Der Berichterstatter: E. Tanner

Grenzen der Erhaltung hiiuerlichen Grundbesitzes

Das Bundesgesetz liber die EErhaltung des biuerlichen Grundbesitzes
vom 12, Juni 1951 (EGG) ermichtigt die Kantone, fiir ihr Gebiet gegen
Kaufvertrige tiber landwirtschaftliche Heimwesen oder zu einem solchen
gehorende Liegenschaften ein Einspruchsverfahren einzuleiten; dies nach
Art. 19, lit. a, vor allem dann, wenn der Kiufer das Heimwesen oder die
Liegenschaft offensichtlich zum Zwecke der Spekulation oder des Giiter-
aufkaufs erwerben will. Ob es sich in einem konkreten Fall um eine Lie-
genschaft handelt, die unter das Einspruchsverfahren fallt, ist nicht
immer leicht zu entscheiden und hat schon wiederholt zu Auseinander-
setzungen gefiihrt, die in letzter Instanz vom Bundesgericht zu entschei-
den waren. So vor einiger Zeit ein Liegenschaftshandel im Kanton Basel-
Land, dem folgender Tatbestand zugrunde lag:

Die Erben einer Witwe X waren Gesamteigentiimer verschie-
dener Grundstiicke, die kein fiir den Betrieb eines landwirtschaftli-
chen Heimwesens geeignetes Gebiude umfaBten, sondern einzeln an
verschiedene Landwirte verpachtet wurden. Am 17. Oktober 1955
versteigerten die Erben ihren gesamten Grundbesitz, wobei eine der
verschiedenen Parzellen, die bisher an einen Landwirt H. verpachtet
war, einem Kaufmann R. zugeschlagen wurde.

Gegen diesen Verkauf erhob die Direktion des Innern des Regierungs-
rates von Basel-Land Einspruch mit der Begriindung, R. sei nicht Land-
wirt und erwerbe diese Liegenschaft offensichtlich zum Zwecke der Spe-
kulation oder des Giiteraufkaufs. Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Land wies eine Beschwerde gegen diesen Einspruch ab, indem er annahm,
ein Einspruch sei auch da zulissig, wo die betreflende Liegenschaft zwar
nicht dem Eigentum nach, wohl aber befriebswirtschaftlich, infolge Ver-
pachtung, zu einem landwirtschaftlichen Gewerbe gehore.

Das Bundesgericht, bei dem der Kiufer R. eine verwaltungsgericht-
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liche Beschwerde eingereicht hatte, teilte die Auffassung des Beschwerde-
fithrers. Es lief sich dabei von folgenden Erwigungen leiten:

Wie Art. 19 EGG ausdriicklich ausfiihrt, diirfen dem Einspruchs-
verfahren nur Kaufvertriige iiber landwirtschaftliche Heimwesen oder zu
einem solchen gehorende Liegenschaften unterstellt werden. Was unter
einem landwirtschaftlichen Heimwesen zu verstehen ist, sagt das Gesetz
nicht. Nach allgemeinem schweizerischem Sprachgebrauch setzt sich ein
solches aber zusammen aus Land- und Gebdulichkeiten, die zusammen
eine Einheit bilden, die geeignet ist, einem Landwirt und seiner Familie
als Lebenszentrum zu dienen. Nach Auffassung des Regierungsrates ist
es nicht erforderlich, daBl der Verkiiufer der Liegenschaft auch zugleich
Eligentiimer eines biuerlichen Heimwesens ist, sondern es geniigt, dai}
diese Liegenschaft vom Inhaber eines biduerlichen Heimwesens landwirt-
schafllich genulzt wird. Dieser Auffassung vermochte sich indessen das
Bundesgericht nicht anzuschliellen.

Wiire es moglich, gegen den Verkauf auch eines Grundstiickes, das
zwar keinem Landwirt gehort, sondern nur von einem Dritten als Pichter
landwirtschaftlich betrieben wird, Einsprache zu erheben, so wire der
Verpiichter ja ohne weiteres in der Lage, den Erfolg eines Einspruches
dadurch zunichte zu machen, daf3 er das Pachtverhiltnis auf den néach-
sten Termin kiindigen wiirde. Mit der Auflosung des Pachtverhiltnisses
wiirde die bisherige wirtschaftliche Zugehorigkeit dahinfallen, so daB3 ein
neuer Einspruch nicht mehr moglich wire. Gewill wiire in sehr vielen
Fillen die Beendigung einer Pacht erst nach geraumer Zeit moglich, da
Pachtvertrige auf lingere Zeit abgeschlossen werden; das hat aber fiir
den Eigentiimerwechsel keine Bedeutung, denn nach Art. 281bis OR
tritt der Erwerber in der Regel ohne weiteres an die Stelle des bisherigen
Verpiichters und ist daher, was die Auflésung des Pachtverhiltnisses an-
belangt, an die gleichen Schranken gebunden wie der bisherige Eigen-
tiimer.

Allerdings gibt es Ausnahmen, wo es sich anders verhalten kann.
Sie sind in Art. 281ter gqufgezihlt, der unter anderem bestimmt, daB3 der
Pichter in bestimmten Fillen vom Kiiufer eines landwirtschaftlichen
Grundstiickes die Fortsetzung des Pachtverhéiltnisses nur fordern kann,
wenn dieser den Pachtvertrag iibernommen hat. Das ist aber kein Grund,
der Auslegung des basellandschaftlichen Regierungsrates zu folgen.

Die Auffassung des Regierungsrates 1i8t sich auch nicht auf Art. 1
EGG stiitzen, wonach die Vorschriften dieses Gesetzes darauf abzielen,
den biuerlichen Grundbesitz als Triger eines gesunden, leistungsfihigen
Bauernstandes zu schiitzen und die Erhaltung landwirtschaftlicher Be-
triebe zu begiinstigen. Denn aus einem derartigen allgemeinen Programm-
artikel darf nicht die Befugnis abgeleitet werden, in die Freiheit des Ei-
gentums Maflnahmen zu treflen.

Da auf Grund dieser Erwigungen die in Frage kommende Parzelle
dem Einspruchsverfahren nicht untersteht, weil sie nicht zu einem bauer-
lichen Heimwesen gehort, wurde die Beschwerde des Kiufers gutgeheilen
und der Einspruch als unzuldssig erklart.

246



	Grenzen der Erhaltung bäuerlichen Grundbesitzes

